Voraussetzungen zur Teilnahme an Sprachlehrgängen Englisch im Bundessprachenamt

(Bundeswehrverwaltung)

Stand: April 2002
	
	
	
	Voraussetzungen

	Ziel SLP
	Lehrgangsart
	Dauer
	
	

	
	
	
	SLP
	oder  Punkte

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	111X
	Vollehrgang
	2 x 6 Wochen
	-
	a) bis 33 in Teil 1:  2 Lehrgänge

	
	
	
	
	b) 34 bis 39 in Teil 1:  1 Lehrgang

	
	
	
	
	

	2221
	Vollehrgang
	2 x 6 Wochen
	111X oder 1110
	a) 40 bis 74 in Teilen 1 und 2:  2 Lehrgänge

	
	
	
	
	b) ab 75 in Teilen 1 und 2:  1 Lehrgang

	
	
	
	
	

	223X
	Kurzlehrgang
	6 Wochen
	-
	ab 75 in Teilen 1 und 2

	
	
	
	
	

	3232
	Vollehrgang
	12 Wochen
	2121
	ab 85 in Teilen 1 und 2

	
	
	
	
	

	3322
	Vollehrgang (WehrTech)
	12 Wochen
	2221
	ab 95 in Teilen 1 und 2

	
	
	
	
	

	3332
	Vollehrgang
	12 Wochen
	2221
	ab 95 in Teilen 1 und 2

	
	
	
	
	

	3333
	Vollehrgang
	12 Wochen
	-
	ab 100 in Teilen 1 und 2

	
	
	
	
	

	333X
	Kurzlehrgang
	6 Wochen
	-
	ab 135 in Teilen 1, 2 und 3

	
	
	
	
	

	33XX
	Kurzlehrgang
	4 Wochen
	-
	ab 150 in Teilen 1, 2 und 3

	
	
	
	
	

	4343
	Vollehrgang
	12 Wochen
	3232
	ab 150 in Teilen 1, 2 und 3

	
	
	
	
	

	-
	Seminar
	2 Wochen
	33XX oder 3300
	ab 150 in Teilen 1, 2 und 3

	
	
	
	
	


Das Unterschreiten einer Mindestpunktzahl in einem Teil des Tests (Teil 1: 40, Teil 2: 50 Punkte) führt dazu, dass die darauf folgenden Teile nicht ausgewertet werden.

